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1. Einleitung 

Im Rahmen des FNP-Änderungsverfahrens ist auf der Grundlage einer Umweltprüfung ein 

Umweltbericht gem. § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c BauGB zu erstellen, welcher der Begründung 

beizufügen ist. Dieser enthält Angaben zu Schutzgütern und zu umweltrelevanten Belangen, die von 

der Planung berührt werden. Auf Grundlage der Bestandsanalyse werden die Auswirkungen der 

Planung auf Natur und Landschaft bzw. auf andere Schutzgüter geprüft und Aussagen zu Vermeidungs-

, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen gemacht.  

Für Bauleitplanverfahren ist im Rahmen der Umweltprüfung ein Umweltbericht als selbständiger Teil der 

Begründung zum Bauleitplan zu erstellen (§2 Abs. 4 und § 2a BauGB, Anlage 1 zu § 2 Abs. 4, §§ 2a 

und 4c BauGB). Zweck des Umweltberichtes ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der 

Belange des Umweltschutzes. 

Weiterhin sieht § 21 Abs. 1 BNatSchG für die Bauleitplanung die Anwendung der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur und Landschaft 

zu erwarten sind. In vorliegendem Umweltbericht wird die Eingriffsregelung angelehnt an den Leitfaden 

ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ï Ein Leitfadenñ 

bearbeitet. Der Leitfaden wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 

herausgegeben und per Schreiben vom 15. Dezember 2021 eingeführt. Dieser Leitfaden fusioniert die 

Methodik des Leitfadens ĂBauen im Einklang mit Natur und Landschaftñ aus dem Jahr 2003 mit der 

Methodik der Bayerischen Kompensationsverordnung, die am 7. August 2013 eingeführt wurde.  

2. Inhalt und Ziel der Flächennutzungsplanänderung 

Die 20. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes dient der Schaffung von dringend 

notwendigem Wohnraum und der städtebaulich geordneten Weiterentwicklung bestehender 

landwirtschaftlicher Betriebe unter Berücksichtigung grünordnerischer Belange und der Minimierung 

neu zu versiegelnden Flächen. Aus diesem Grund ist gemäß Vorgabe des Landratsamt 

Berchtesgadener Land ein Umweltbericht zu erstellen, der den gesamten Ortsteil Haberland behandelt. 
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Abb. 1 Topografische Karte mit Lage des Planungsgebiets  

3. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele 

des Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

Im Baugesetzbuch (BauGB), aber auch in der Bodenschutzgesetzgebung, wird u.a. ein 

flächensparendes Bauen als wichtiges Ziel vorgesehen. Für die Weiterentwicklung einer Gemeinde 

sollten die Möglichkeiten zur Nachverdichtung und Innenentwicklung einer zusätzlichen 

Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich vorgezogen werden. 

Das BauGB stellt in §1 (6) eine anzustrebende angemessene Gestaltung des Orts- und 

Landschaftsbildes dar, weiterhin ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen (§1a). Zu 

berücksichtigen ist auch die Vorgabe der Naturschutzgesetzgebung, Eingriffe in den Naturhaushalt zu 

vermeiden und auszugleichen (BNatSchG). 

3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2020) 

3.1.1 Ressourcen schonen  

(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeidbare Eingriffe 

sollen ressourcenschonend erfolgen. 
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3.1.2 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums  

Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass  

-  er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter 

entwickeln kann, 

-  seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt 

sind, 

-  er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und 

-  er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann. 

Im allgemeinen ländlichen Raum sind in der Regel keine spezifischen landesplanerischen 

Festlegungen erforderlich, die über die Festlegungen zum ländlichen Raum in 2.2.5 hinausgehen. 

3.1.3 Siedlungsstruktur - Flächen sparen 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet 

werden. 

(G) Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung der 

ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.1.4 Vermeidung von Zersiedelung  

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. 

3.1.5 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft 

(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 

Menschen erhalten und entwickelt werden. 

 

Gemäß der Strukturkarte des LEP zählt Haberland zum allgemeinen ländlichen Raum und hat keine 

zentralörtliche Bedeutung. Es besteht eine relative Nachbarschaft zu Freilassing. 

Bezüglich der Siedlungsentwicklung sind die gewachsenen, charakteristischen Siedlungsstrukturen zu 

erhalten und unter Berücksichtigung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend dem Bedarf der 

ortsansässigen Bevölkerung und Wirtschaft nachhaltig weiterzuentwickeln. Dabei kommt der 

Berücksichtigung des charakteristischen Orts- und Landschaftsbildes sowie dem Flächensparen eine 

besondere Bedeutung zu. 

3.2 Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern 

In Karte 3 ĂLandschaft und Erholungñ (Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern) sind keine 

konkreten umweltrelevanten Ziele aus regionalplanerischer Sicht für das Planungsgebiet in Haberland 

formuliert. Die allgemeinen Ziele und Grundsätze des Regionalplan der Region 18 ï Südostoberbayern 

sind jedoch zu berücksichtigen.  
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3.2.1 Fachliche Festlegungen, I. Natur und Landschaft 

Es werden folgende Grundsätze definiert: 

Punkt 1 G Leitbild: ĂDie natürlichen Lebensgrundlagen der Region sollen zum Schutz einer gesunden 

Umwelt, eines funktionsfähigen Naturhaushaltes sowie der Tier- und Pflanzenwelt dauerhaft gesichert 

werden. Alle Nutzungsansprüche an die natürlichen Lebensgrundlagen sollen auf eine nachhaltige 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts abgestimmt werden.ñ (Regionalplan Südostoberbayern, 2020) 

Es werden folgende Ziele festgelegt: 

Punkt 2.1 Z Ziel: ĂGliedernde Grünflächen und Freiräume im Ortsbereich und zwischen den 

Siedlungseinheiten sollen erhalten, entwickelt und erweitert werden. Sie sollen untereinander und mit 

der freien Landschaft verbunden werden. Auf eine gute Einbindung der Ortsränder in die Landschaft, 

die Bereitstellung der dafür notwendigen Mindestflächen und auf die Erhaltung bestehender 

Obstgehölzpflanzungen soll geachtet werden. Die Versiegelung des Bodens soll so gering wie möglich 

gehalten und die Sickerfähigkeit besiedelter Flächen verbessert werden." (Regionalplan 

Südostoberbayern, 2020) 

Abb. 2 Regionalplan Südostbayern, Karte 3, Landschaft und Erholung,  
Stand 08.09.2018  
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3.2.2 Fachliche Grundlagen, II. Siedlungswesen 

Es werden folgende Grundsätze definiert: 

Punkt 1 G Leitbild: ĂDie Siedlungsentwicklung in der Region soll sich an der Raumstruktur orientieren 

und unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ressourcenschonend 

weitergeführt werden. Dabei sollen die neuen Flächen nur im notwendigen Umfang beansprucht 

werden, die Innenentwicklung bevorzugt werden und die weitere Siedlungsentwicklung an den 

vorhandenen und kostengünstig zu realisierenden Infrastruktureinrichtungen ausgerichtet sein.ñ 

(Regionalplan Südostoberbayern, 2020) 

Es werden folgende Ziele festgelegt: 

Punkt 3.1 Z Ziel: ĂDie Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Bauliche Anlagen sollen 

schonend in die Landschaft eingebunden werden. Eine ungegliederte, bandartige Siedlungsentwicklung 

soll durch ausreichende Freiflächen zwischen den Siedlungseinheiten verhindert werden.ñ 

(Regionalplan Südostoberbayern, 2020) 

4. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Im Rahmen des FNP-Änderungsverfahrens ist auf der Grundlage einer Umweltprüfung ein 

Umweltbericht gem. § 2 Absatz 4 und §§ 2a und 4c BauGB zu erstellen, welcher der Begründung 

beizufügen ist. Dieser enthält Angaben zu Schutzgütern und zu umweltrelevanten Belangen, die von 

der Planung berührt werden. Auf Grundlage der Bestandsanalyse werden die Auswirkungen der 

Planung auf Natur und Landschaft bzw. auf andere Schutzgüter geprüft. Auf der Grundlage einer 

verbal-argumentativen Beschreibung erfolgt danach eine Einschätzung der Erheblichkeit 

schutzgutbezogen nach geringer, mittlerer und hoher Erheblichkeit. 

4.1 Schutzgut Boden 

Beschreibung 

Gemäß der digitalen geologischen Karte von Bayern besteht in dem Untersuchungsgebiet die 

Geologische Einheit ĂMoräne, würmzeitlichñ. Das Ausgangsmaterial ist ĂKies bis Blöcke, sandig bis 

schluffig oder Schluff, tonig bis sandig, kiesig bis blockigñ. Der Boden ist somit teilweise als 

wasserempfindlich (wechselnde Konsistenz, Schrumpfen/Quellen) einzustufen. Staunässe ist möglich, 

zudem sind die Böden zum Teil frost- und setzungsempfindlich. 

Als Bodenart befinden sich laut Übersichtsbodenkarte im Planungsgebiet "bindige Lockergesteine 

wechselnd mit nichtbindigen Lockergesteinen ". (Übersichtsbodenkarte Bayern, 2020) 
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Abb. 3 Digitale geologische Karte, Quelle: BayernAtlas  

 

 

Abb. 4: Übersichtsbodenkarte, Quelle: BayernAtlas  
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Baubedingte Auswirkungen 

Durch Baumaßnahmen wird auf den Bauflächen der anstehende Boden beseitigt bzw. versiegelt. 

Dabei kommt es zu Veränderung der Lagerung, der Geomorphologie und zum vollständigen Verlust 

der natürlichen Bodenfunktionen. Im Falle einer Unterkellerung sind lokal auch Eingriffe in tiefere 

Bodenschichten zu erwarten. Darüber hinaus können Belastungen angrenzender Bodenflächen durch 

Verdichtung und Lagerung entstehen. Aufgrund des zu erwartenden geringen Versiegelungsgrades 

werden für das Schutzgut Boden mittlere Auswirkungen erwartet. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den Bau von Gebäuden. Zufahrts- und Stellflächen wird Boden dauerhaft versiegelt. Auf den 

versiegelten Flächen wird die Beschaffenheit des Bodens dauerhaft beeinträchtigt. Ausschlaggebend 

für die Auswirkungen ist die Festlegung der Grundflächenzahl auf höchstens 0,4. Unter dieser 

Annahme können die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als mittel erheblich eingestuft werden. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei den festgesetzten zulässigen Nutzungen als Dorf- und Allgemeines Wohngebiet sind nur geringe 

betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

mittel mittel gering mittel 

 

4.2 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Beschreibung 

Die Jahresmitteltemperatur im Bearbeitungsgebiet liegt bei 8,4°C. Die jährliche Niederschlagsmenge 

liegt bei circa 1.250 mm/a. Vorherrschend sind westliche Windrichtungen. Das Planungsgebiet ist 

traditionell landwirtschaftlich geprägt. Von der Tierhaltung gehen zwangsläufig Auswirkungen in Form 

von Gasen und Geruchsbelastung aus. ĂDie Landwirtschaft in Deutschland trªgt maÇgeblich zur 

Emission klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Methan-Emissionen aus der 

Tierhaltung (Fermentation und Wirtschaftsdüngermanagement von Gülle und Festmist) sowie 

Lachgas-Emissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung 

(mineralisch und organisch).ñ 

Aufgrund der geringen Größe der Betriebe werden die Auswirkungen jedoch derzeit als gering 

eingestuft. 

 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch den Bau von Gebäuden, Lager und privaten Verkehrsflächen entstehen temporäre Belastungen 

durch Staubentwicklung, Abgase durch Baumaschinen, sowie durch An- und Abtransport. Sie stellen 

im Hinblick auf die Lufthygiene eine temporäre, geringe Belastung für die angrenzenden Anlieger dar. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die Bebauung ist kein bedeutsames Gebiet der Kalt- und Frischluftentstehung betroffen.  

Die geplante Ortsrandeingrünung kann das Kleinklima in geringem Maße positiv beeinflussen. 

Anlagebedingt sind demnach nur gering erhebliche Auswirkungen auf das Kleinklima zu erwarten. 
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Positiv zu bewerten wäre eine Begrünung größerer Dachflächen, um die Wärmeabstrahlung zu 

verringern. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

In Folge der baulichen Entwicklung kommt es zu einer geringfügigen Erhöhung des Anliegerverkehrs 

sowie landwirtschaftlichen Verkehrs. Der Ausbau der Tierhaltung hat eine Erhöhung des Ausstoßes 

von Treibhausgasen zur Folge. Aufgrund der Kleinräumigkeit ist jedoch nur von einem geringen 

Anstieg der Belastungen auszugehen. 

 

Nach IMS vom 10.06.96 Nr. II B 5-4641.0-001/94, aktualisiert durch das IMS vom 25.03.97 sollte bei 

Planung eines Wohngebietes neben einer Rinderhaltung als erste Näherung ein Abstand von 120 m 

zugrunde gelegt werden. Dies ist bei den geplanten Flächen für allgemeines Wohngebiet und 

Dorfgebiet nicht gegeben. Mit erheblichen Geruchsimmissionen durch die Rinderhaltung ist zu 

rechnen. 

 

Die Verkehrs- und Gewerbelärmsituation wurde in der ĂSchalltechnischen Stellungnahme mºglicher 

Gerªuscheinwirkungen durch den Betrieb einer landwirtschaftlichen Hofstelleñ vom 03.08.2022 als 

unerheblich eingestuft. Darin heiÇt es: ĂDer Betrieb der landwirtschaftlichen Hofstelle im MD 1 und die 

gewerbliche Nutzung auf Fl.Nr. 1238 (Josef Aicher Holztreppenbau) ruft keine schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Gerªusche an den geplanten Wohnnutzungen im MD 2 hervor.ñ 

Auch von den übrigen Hofstellen und Betrieben gehen keine für das Gebiet unangemessen hohen 

Immissionen aus. 

 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering erheblich mäßig 

4.3 Schutzgut Grundwasser und Oberflächenwasser 

Beschreibung 

Der genaue Grundwasserstand ist nicht bekannt. Der nächste Grundwassermesspunkt liegt 3,36 km 

entfernt im Heideweg in Freilassing mit einem mittleren Wasserstand von 414,30 m ü.NN. Unter der 

Annahme, dass der Grundwasserstand in Haberland gleich hoch ist, läge das Grundwasser etwa 6 m 

unter dem Geländeniveau.  
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Im Geltungsbereich des 

Flächennutzungsplanes 

liegt ein Weiherbiotop mit 

Verlandungsvegetation.   

 

Abb. 5 Weiherbiotop im 
Planungsgebiet gemäß der 
amtlichen bayerischen 
Biotopkartierung  

 

Der Geltungsbereich der 

Flächennutzungsplanänderung liegt zum Teil im Hochwassergefahrenbereich HQ 100 und HQ extrem. 

GemªÇ Ä 78b Abs. 1 Nr. 1 WHG ist dies zu ber¿cksichtigen: ĂBei der Ausweisung neuer Baugebiete 

im Außenbereich sowie bei der Aufstellung,  

Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 oder nach  

§ 34 des Baugesetzbuches zu beurteilende Gebiete sind insbesondere der Schutz von  

Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 

Absatz 7 des Baugesetzbuches zu berücksichtigen; dies gilt für Satzungen nach § 34 Absatz 4 und § 

35 Absatz 6 des Baugesetzbuches entsprechend.ñ 

 

 

 
Abb. 5 Hochwassergefahrenbereich 

 

Wie Abbildung 5 zu entnehmen ist liegen die ausgewiesenen Baugebiete jedoch nicht im Hochwasser 

gefährdeten westlichen Ortsteil. Dieser Bereich ist von Bebauung freizuhalten.  

 

Baubedingte Auswirkungen 
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Die bestehende Bebauung ist durch geeignete Maßnahmen vor abfließendem Oberflächenwasser bei 

Veränderungen der Topografie zu schützen. Sollte bei den Baumaßnahmen Grundwasser 

erschlossen werden, z.B. in Form von Tiefenbohrungen, ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zu 

beantragen. In diesem Zusammenhang sind Maßnahmen vorzusehen, die eine Beeinträchtigung des 

Grundwassers verhindern.  

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Korrespondierend mit dem Schutzgut Boden, ist in Bezug auf die Auswirkungen auf die 

Grundwasserneubildungsrate die Höhe des Versiegelungsgrads maßgebend. Durch den 

Versiegelungsgrad ist die Grundwasserneubildung zwar betroffen, der Effekt wird allerdings durch die 

Kleinräumigkeit des Baugebietes und durch die Verwendung geeigneter versickerungsfähiger 

Oberflächenbefestigung nivelliert. Insgesamt ist somit anlagebedingt von einer geringen Erheblichkeit 

auszugehen. Auch hier wäre eine Begrünung von Dachflächen positiv zu bewerten, um hohe 

Abflussspitzen bei Starkregen zu verringern. 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Bei den festgesetzten zulässigen Nutzungen als Dorf- und Allgemeines Wohngebiet sind nur geringe 

betriebsbedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Grund- und Oberflächenwasser zu erwarten. Bei 

einer ordnungsgemäßen Nutzung ist nicht von einer betriebsbedingten Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Wassers auszugehen. 

 

Ergebnis 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Zusammenfassung 

gering gering gering gering 

 

4.4 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Beschreibung 

Der Großteil der an das Planungsgebiet angrenzenden Flächen werden intensiv landwirtschaftlich 

genutzt. Auch die als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesene Neubaufläche im Südosten Haberlands 

wird derzeit als Ackerland intensiv bewirtschaftet. 

 

Im Westen liegen schützenswerte Streuobstwiesen junger Ausprägung mit alten, regionalen 

Obstsorten.  
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Abb. 6  Im Westen prägen neu angelegte Streuobstwiesen und alte Baumbestände das Ortsbild  

 

Ebenso befindet sich im Zentrum Haberlands ein Obstanger junger Ausprägung, der als 

Ausgleichsfläche eines Bauvorhabens angelegt wurde.  

Zwei alte Nussbäume prägen das Ortsbild und sind als schützenswert zu beurteilen. 
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Abb. 7  Im Zentrum des Ortsteils liegt ein Obstanger junger Ausprägung  

 

 

Abb. 8  Zwei alte Nußbäume prägen das Ortsbild  

 






















